
N E W S L E T T E R  J u n i  2 0 1 0 
 

Klicken Sie im 
Inhaltsverzeichnis 
jeweils auf das 
gewünschte Gebiet.  

 
 
 
 

 

  
 
Inhaltsverzeichnis  

G e s e l l s c h a f t s r e c h t 
1. Keine Verpflichtung zur Regelung des Gründungsaufwands in 

Gesellschaftsverträgen 
2. Mantelverwendung kommt nur bei Gesellschaften in Form von "leeren 

Hülsen" in Betracht 
A r b e i t s r e c h t 

1. Unrechtmäßiges Einlösen von Pfandbons durch Kassiererin rechtfertigt 
keine fristlose Kündigung 

2. Nur mit Initialen unterschriebene Befristung ist unwirksam 
M i e t r e c h t 

1. Wohnungsmieter dürfen Schönheitsreparaturen auch in Eigenleistung 
durchführen 

2. Bereits mit der Kündigung erklärter Widerspruch gegen 
stillschweigende Vertragsfortsetzung ist wirksam 

Z i v i l r e c h t 
1. Haftung des Betreibers eines Internetportals für dessen Inhalte 
2. Fälligkeit bei nicht prüffähiger Architektenrechnung 
3. Zur Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen wegen nutzlos 

aufgewendeter Urlaubszeit für Mitreisende 
 

 
 
G  e  s  e  l  l  s  c  h  a  f  t  s  r  e  c  h  t  
 
1. Keine Verpflichtung zur Regelung des Gründungsaufwands in 
Gesellschaftsverträgen 
 
Gründungsaufwand, der nicht aus dem Gesellschaftsvermögen geleistet 
werden soll, muss in der Satzung keine Berücksichtigung finden. Unterbleibt 
die Aufnahme nämlich, haben vielmehr die Gründer mangels 
Übernahmebestimmung im Gesellschaftsvertrag den Aufwand zu tragen (OLG 
Frankfurt a.M. vom 07.04.2010, Az: 20 W 94/10). 
 
2. Mantelverwendung kommt nur bei Gesellschaften in Form von 
"leeren Hülsen" in Betracht 
 
Eine Mantelverwendung, auf die die Regeln der sog. "wirtschaftlichen 
Neugründung" anwendbar sind, kommt nur in Betracht, wenn die Gesellschaft 
eine "leere Hülse" ist, also kein aktives Unternehmen betreibt, an das die 
Fortführung des Geschäftsbetriebs in irgendeiner wirtschaftlich noch 
gewichtbaren Weise anknüpfen kann. Eine "leere Hülse" liegt dann nicht vor, 
wenn die Gesellschaft nach Gründung und Eintragung konkrete Aktivitäten zur 



Planung und Vorbereitung der Aufnahme ihrer nach außen gerichteten 
Geschäftstätigkeit im Rahmen des statutarischen Unternehmensgegenstandes 
entfaltet (BGH vom 18.01.2010, Az: II ZR 61/09). 
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A  r  b  e  i  t  s  r  e  c  h  t   
 
1. Unrechtmäßiges Einlösen von Pfandbons durch Kassiererin 
rechtfertigt keine fristlose Kündigung 
 
Vermögensdelikte zum Nachteil des Arbeitgebers können zwar auch bei einem 
geringen wirtschaftlichen Schaden eine fristlose Kündigung rechtfertigen. 
Maßgeblich sind aber immer die konkreten Umstände des Einzelfalls, die im 
Rahmen einer umfangreichen Interessenabwägung zu berücksichtigen sind. 
Diese Interessenabwägung fällt im Fall "Emmely" zugunsten der Klägerin aus. 
Deren Prozessverhalten (Bestreiten des Vorwurfs und Verdächtigung anderer 
Mitarbeiter) war nicht zu ihren Lasten zu berücksichtigen (BAG vom 
10.06.2010, Az: 2 AZR 541/09). 
 
2. Nur mit Initialen unterschriebene Befristung ist unwirksam 
 
Hat der Arbeitgeber einen befristeten Arbeitsvertrag anstatt mit einer 
Unterschrift mit unleserlichen Zeichen versehen, die wie die Initialen seines 
Vor- und Nachnamens erscheinen, so ist die Befristungsabrede mangels 
Einhaltung der Schriftform des § 14 Abs. 4 TzBfG unwirksam. Auf den Mangel 
der Schriftform kann das Berufungsurteil auch gestützt werden, wenn dieser 
erstinstanzlich nicht thematisiert worden ist. Das gilt zumindest dann, wenn 
der Arbeitnehmer eine Kopie des Arbeitsvertrags zur Akte gereicht hat (LAG 
Berlin-Brandenburg vom 26.03.2010, Az: 6 Sa 2345/09). 
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M  i  e  t  r  e  c  h  t  
 
1. Wohnungsmieter dürfen Schönheitsreparaturen auch in 
Eigenleistung durchführen 
 
Eine Klausel in einem Wohnraummietvertrag ist wegen unangemessener 
Benachteiligung des Mieters unwirksam, wenn dem Mieter durch die Klausel 
die Pflicht zur Vornahme von Schönheitsreparaturen auferlegt wird, ohne dass 
ihm die Möglichkeit zur Vornahme dieser Arbeiten in Eigenleistung offen steht. 
Schönheitsreparaturen sind lediglich fachgerecht in mittlerer Art und Güte 
auszuführen; das setzt aber nicht zwingend die Beauftragung einer Fachfirma 
voraus (BGH vom 09.06.2010, Az: VIII ZR 294/09). 
 
2. Bereits mit der Kündigung erklärter Widerspruch gegen 
stillschweigende Vertragsfortsetzung ist wirksam 
 
Ein bereits mit der Kündigung erklärter Widerspruch gegen eine 
stillschweigende Vertragsfortsetzung ist ohne zeitlichen Zusammenhang mit 
der Vertragsbeendigung wirksam. Im Rahmen des § 545 BGB kommt es nur 
darauf an, ob nach den Gesamtumständen für den Mieter aus der früheren 
Erklärung seines Vermieters dessen eindeutiger Wille erkennbar wird, das 
Mietverhältnis nach dem Ablauf der Mietzeit nicht fortsetzen zu wollen (BGH 
vom 21.04.2010, Az: VIII ZR 184/09). 
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Z  i  v  i  l  r  e  c  h  t  
 
1. Haftung des Betreibers eines Internetportals für dessen Inhalte 
 
Der Betreiber eines Internetportals, in das Dritte für die Öffentlichkeit 
bestimmte Inhalte (hier: Rezepte) stellen können, haftet für diese Inhalte 
nach den allgemeinen Vorschriften, wenn er die eingestellten Inhalte vor ihrer 
Freischaltung auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft und sie sich damit 
zu eigen macht. Dies gilt auch dann, wenn für die Nutzer des Internetportals 
erkennbar ist, dass die Inhalte (ursprünglich) nicht vom Betreiber, sondern 
von Dritten stammen. Ein Hinweis darauf, dass sich der Portalbetreiber die 
Inhalte zu eigen macht, liegt auch darin, dass er sich umfassende 
Nutzungsrechte an den fremden Inhalten einräumen lässt und Dritten 
anbietet, diese Inhalte kommerziell zu nutzen (BGH vom 12.11.2009, I ZR 
166/07). 
 
2. Fälligkeit bei nicht prüffähiger Architektenrechnung  
 
Die Fälligkeit der Forderung, die ein Architekt auf Grundlage einer nicht 
prüffähigen Rechnung für eine vertragsgemäß erbrachte Leistung erhebt, tritt 
ein, wenn ein Prüfungszeitraum von zwei Monaten ohne Beanstandungen 
abgelaufen ist oder wenn das Ergebnis der Prüfung mitgeteilt wird und keine 
Rügen zur Prüffähigkeit erhoben werden. 
 
Um als ausreichende Beanstandung zur Prüffähigkeit angesehen werden zu 
können, müssen die vom Auftraggeber erhobenen Rügen dem Auftragnehmer 
verdeutlichen, dass er nicht bereit ist, in die sachliche Auseinandersetzung 
einzutreten, solange er keine prüffähige Rechnung erhalten hat (BGH vom 
22.04.2010, Az: VII ZR 48/07). 
 
3. Zur Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen wegen 
nutzlos aufgewendeter Urlaubszeit für Mitreisende 
 
Die gesetzliche Ausschlussfrist für die Geltendmachung des 
Entschädigungsanspruchs von einem Monat nach der vertraglich 
vorgesehenen Beendigung der Reise (§ 651g BGB) ist gewahrt, wenn der 
Anspruch innerhalb dieser Frist von einem vollmachtlosen Vertreter 
gegenüber dem Reiseveranstalter geltend gemacht und dies später genehmigt 
wird. Hierzu muss die Genehmigung nicht innerhalb der Monatsfrist erfolgen 
(BGH vom 26.05.2010, Az: Xa ZR 124/09). 
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

 
Die Informationen können keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Sie sind nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden, können jedoch eine auf den Einzelfall 
bezogene Rechtsberatung in keinem Fall ersetzen. Aus Gründen der Verständlichkeit 
muss in Einzelfällen auf Detailgenauigkeit verzichtet werden. Dies, die Komplexität und 
der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an uns. 
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